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2Ungeachtet der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Bekanntmachung
können solche regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachungen zusätz-
lich in einem Beschafferprofil veröffentlicht werden.

(5) 1Der Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die auf die Veröffent-
lichung einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach Absatz 4
eine Interessensbekundung übermittelt haben, zur Bestätigung ihres Interesses
an einer weiteren Teilnahme auf (Aufforderung zur Interessensbestätigung).
2Mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung wird der Teilnahmewett-
bewerb eingeleitet. 3Die Frist für den Eingang der Interessensbestätigung
beträgt 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung
zur Interessensbestätigung.

(6) Der von der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung abge-
deckte Zeitraum beträgt höchstens zwölf Monate ab dem Tag der Übermitt-
lung der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung an das Amt für
Veröffentlichungen der Europäischen Union.

§ 37 Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssys-
tems. (1) Der Auftraggeber kann die Absicht einer Auftragsvergabe mittels der
Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems bekannt-
machen.

(2) 1Die Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
wird nach den Vorgaben der Spalte 15 der Tabelle 2 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 10a erstellt. 2Der
Auftraggeber gibt in der Bekanntmachung den Zweck und die Gültigkeitsdauer
des Systems an.

(3) Bekanntmachungen über Änderungen der Gültigkeitsdauer, ohne das
System zu ändern oder die Beendigung des Systems, erfolgen nach den Vor-
gaben der Spalte 39 der Tabelle 2 des Anhangs der Durchführungsverordnung
(EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 10a.

§ 38 Vergabebekanntmachungen; Bekanntmachung über Auftrags-
änderungen. (1) Der Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage nach Zu-
schlagserteilung oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine
Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union über den Datenservice
Öffentlicher Einkauf.

(2) Die Vergabebekanntmachung wird nach den Vorgaben der Spalte 30 der
Tabelle 2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in Ver-
bindung mit § 10a erstellt.

(3) Ist das Vergabeverfahren durch eine regelmäßige nicht verbindliche Be-
kanntmachung in Gang gesetzt worden und hat der Auftraggeber beschlossen,
keine weitere Auftragsvergabe während des Zeitraums vorzunehmen, der von
der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung abgedeckt ist, muss die
Vergabebekanntmachung einen entsprechenden Hinweis enthalten.

(4) 1Die Vergabebekanntmachung umfasst die abgeschlossenen Rahmenver-
einbarungen, aber nicht die auf ihrer Grundlage vergebenen Einzelaufträge.
2Bei Aufträgen, die im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems ver-
geben werden, umfasst die Vergabebekanntmachung eine vierteljährliche Zu-
sammenstellung der Einzelaufträge, die Zusammenstellung muss spätestens 30
Tage nach Quartalsende versendet werden.

Sektorenverordnung §§ 37, 38 SektVO 3
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(5) Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) sind gemäß § 132 Absatz 5 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) nach den Vorgaben der Spalte
39 der Tabelle 2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780
in Verbindung mit § 10a bekanntzumachen.

(6) Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffent-
lichen, wenn deren Veröffentlichung
1. den Gesetzesvollzug behindern,
2. dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden

oder
4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen
würde.

(7) Bei vergebenen Dienstleistungsaufträgen auf dem Gebiet der Forschung
und Entwicklung (F&E-Dienstleistungen) können die Angaben zur Art und
Menge der Dienstleistung auf Folgendes beschränkt werden:
1. auf die Angabe „F&E-Dienstleistungen“, sofern der Auftrag im Zuge eines

Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb vergeben
wurde,

2. auf Angaben in der Auftragsbekanntmachung, die mindestens ebenso detail-
liert sind wie in der Auftragsbekanntmachung.

§ 39 Bekanntmachungen über die Vergabe sozialer und anderer be-
sonderer Dienstleistungen. (1) 1Der Auftraggeber teilt seine Absicht, einen
Auftrag zur Erbringung sozialer oder anderer besonderer Dienstleistungen im
Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) zu
vergeben, mittels
1. einer Auftragsbekanntmachung gemäß § 35,
2. einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung gemäß § 36 Ab-

satz 4 oder
3. einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems ge-

mäß § 37
mit. 2Dies gilt nicht, wenn ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teil-
nahmewettbewerb nach § 13 Absatz 2 zulässig wäre; § 13 Absatz 2 bleibt
unberührt.

(2) 1Die Auftragsbekanntmachung nach Absatz 1 Nummer 1 erfolgt nach
den Vorgaben der Spalte 21 und die nicht verbindliche Bekanntmachung nach
Nummer 2 nach den Vorgaben der Spalte 13 der Tabelle 2 des Anhangs der
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 jeweils in Verbindung mit § 10a.
2Die Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems nach
Absatz 1 Nummer 3 erfolgt mit einem der Standardformulare nach den Vor-
gaben der Abschnitte Bekanntmachung und Änderung der Tabelle 2 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit
§ 10a2)

1) Nr. 1.
2) Fehlende Interpunktion amtlich.

3 SektVO § 39 Sektorenverordnung
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(3) 1Der Auftraggeber, der einen Auftrag zur Erbringung von sozialen und
anderen besonderen Dienstleistungen vergeben hat, teilt die Ergebnisse des
Vergabeverfahrens nach den Vorgaben der Spalte 34 der Tabelle 2 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 10a mit.
2Er kann die Vergabebekanntmachungen quartalsweise bündeln. 3 In diesem
Fall versendet er die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende.

§ 40 Veröffentlichung von Bekanntmachungen. (1) Der Auftraggeber
muss den Tag der Absendung der Bekanntmachungen an das Amt für Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union nachweisen können.

(2) 1Bekanntmachungen werden durch das Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union veröffentlicht. 2Als Nachweis der Veröffentlichung dient
die Bestätigung der Veröffentlichung der übermittelten Informationen, die der
Auftraggeber vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union erhält.

(3) 1Bekanntmachungen auf nationaler Ebene dürfen nach der Veröffent-
lichung durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder
48 Stunden nach der Bestätigung über den Eingang der Bekanntmachung
durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union veröffentlicht
werden. 2Die Veröffentlichung darf nur Angaben enthalten, die in den an das
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelten Bekannt-
machungen enthalten sind oder in einem Beschafferprofil veröffentlicht wur-
den. 3 In der nationalen Bekanntmachung ist der Tag der Übermittlung an das
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder der Tag der Ver-
öffentlichung im Beschafferprofil anzugeben.

(4) Der Auftraggeber kann auch Bekanntmachungen über Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht unterliegen, an
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermitteln.

§ 41 Bereitstellung der Vergabeunterlagen. (1) Der Auftraggeber gibt in
der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung
eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich,
uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.

(2) 1 Im Falle einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizie-
rungssystems nach § 37 ist dieser Zugang unverzüglich, spätestens zum Zeit-
punkt der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhand-
lungen anzubieten. 2Der Text der Bekanntmachung oder dieser Aufforderung
muss die Internetadresse, über die diese Vergabeunterlagen abrufbar sind, ent-
halten.

(3) 1Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeig-
neten Weg zur Verfügung stellen oder übermitteln, wenn die erforderlichen
elektronischen Mittel zum Abruf der Unterlagen
1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein ver-

fügbaren oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations- und
Kommunikationstechnologie kompatibel sind,

2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit
allgemein verfügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden
können oder die durch andere als kostenlose und allgemein verfügbare
Lizenzen geschützt sind, oder

Sektorenverordnung §§ 40, 41 SektVO 3
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3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die Auftraggebern nicht all-
gemein zur Verfügung stehen.

2Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, sofern nicht
ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 14 Absatz 3 vorliegt
oder die Frist gemäß § 15 Absatz 3 im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt
wurde.

(4) 1Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Auf-
forderung zur Interessensbestätigung oder, sofern eine Bekanntmachung über
das Bestehen eines Qualifizierungssystems erfolgt, in den Vergabeunterlagen an,
welche Maßnahmen er zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen
anwendet und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann. 2Die
Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, es sei denn, die
Maßnahme zum Schutz der Vertraulichkeit besteht ausschließlich in der Abga-
be einer Verschwiegenheitserklärung, es liegt ein Fall hinreichend begründeter
Dringlichkeit gemäß § 14 Absatz 3 vor oder die Frist wurde gemäß § 15
Absatz 3 im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.

§ 42 Aufforderung zur Interessensbestätigung, zur Angebotsabgabe,
zur Verhandlung oder zur Teilnahme am Dialog. (1) Ist ein Teilnahme-
wettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auftraggeber Bewerber aus, die er
auffordert, in einem nicht offenen Verfahren ein Angebot oder in einem Ver-
handlungsverfahren ein Erstangebot einzureichen und darüber zu verhandeln,
am wettbewerblichen Dialog teilzunehmen oder an Verhandlungen im Rah-
men einer Innovationspartnerschaft teilzunehmen.

(2) 1Die Aufforderung nach Absatz 1 enthält mindestens:
1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,
2. den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle, bei

der es einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der es
abzufassen ist,

3. beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der
Dialogphase sowie die verwendete Sprache,

4. die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht
bereits in der Auftragsbekanntmachung enthalten,

5. die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder gegebenenfalls die Kriterien in
der absteigenden Rangfolge ihrer Bedeutung, sofern nicht bereits in der
Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung
enthalten.

2Bei öffentlichen Aufträgen, die in einem wettbewerblichen Dialog oder im
Rahmen einer Innovationspartnerschaft vergeben werden, sind die in Satz 1
Nummer 2 genannten Angaben nicht in der Aufforderung zur Teilnahme am
Dialog oder an den Verhandlungen aufzuführen, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt in der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(3) 1 Im Falle einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach
§ 36 Absatz 4 fordert der Auftraggeber gleichzeitig alle Unternehmen, die eine
Interessensbekundung übermittelt haben, nach § 36 Absatz 5 auf, ihr Interesse
zu bestätigen. 2Diese Aufforderung umfasst zumindest folgende Angaben:
1. Umfang des Auftrags, einschließlich aller Optionen auf zusätzliche Aufträge,

und, sofern möglich, eine Einschätzung der Frist für die Ausübung dieser

3 SektVO § 42 Sektorenverordnung
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Optionen; bei wiederkehrenden Aufträgen Art und Umfang und, sofern
möglich, das voraussichtliche Datum der Veröffentlichung zukünftiger Auf-
tragsbekanntmachungen für die Liefer- oder Dienstleistungen, die Gegen-
stand des Auftrags sein sollen,

2. Art des Verfahrens,
3. gegebenenfalls Zeitpunkt, an dem die Lieferleistung erbracht oder die

Dienstleistung beginnen oder abgeschlossen sein soll,
4. Internetadresse, über die die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneinge-

schränkt und vollständig direkt verfügbar sind,
5. falls kein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitgestellt

werden kann, Anschrift und Schlusstermin für die Anforderung der Vergabe-
unterlagen sowie die Sprache, in der diese abgefasst sind,

6. Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, der den Zuschlag erteilt,
7. alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Sicherhei-

ten und Angaben, die von den Unternehmen verlangt werden,
8. Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist, und
9. die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die

Kriterien in der Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht in
der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen enthalten sind.

§ 43 Form und Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge, Inte-
ressensbekundungen und Interessensbestätigungen. (1) Die Unterneh-
men übermitteln ihre Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekundungen
und Interessensbestätigungen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs mithilfe elektronischer Mittel.

(2) 1Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Angebo-
ten, Teilnahmeanträgen, Interessensbekundungen und Interessensbestätigungen
mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung
erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 41 Absatz 3 genannten
Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle
einzureichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. 2 In
diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem Postweg oder auf einem
anderen geeigneten Weg oder in Kombination von postalischem oder einem
anderen geeigneten Weg und unter Verwendung elektronischer Mittel.

(3) Der Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die
Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden kön-
nen.

§ 44 Erhöhte Sicherheitsanforderungen bei der Übermittlung der An-
gebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekundungen und Interessens-
bestätigungen. (1) 1Der Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermitteln-
de Daten erhöhte Anforderungen an die Sicherheit stellen. 2 Soweit es erforder-
lich ist, kann der Auftraggeber verlangen, dass Interessensbekundungen, Inte-
ressensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote zu versehen sind mit
1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,
2. einer qualifizierten elektronischen Signatur,
3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder
4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.

Sektorenverordnung §§ 43, 44 SektVO 3
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(2) 1Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als
elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige
Daten enthalten, die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer
elektronischer Mittel nicht angemessen geschützt werden können, oder wenn
die Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewährleistet werden kann. 2Der
Auftraggeber dokumentiert die Gründe, warum er die Einreichung der Ange-
bote mithilfe anderer als elektronischer Mittel für erforderlich hält.

Unterabschnitt 5. Anforderungen an die Unternehmen
§ 45 Grundsätze. (1) Bei der Auswahl der Teilnehmer an Vergabeverfahren
beachtet der Auftraggeber die in den Absätzen 2 und 3 genannten Grundsätze.

(2) Bei einem nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerb-
lichen Dialog oder einer Innovationspartnerschaft darf der Auftraggeber bezüg-
lich seiner Auswahlentscheidung Unternehmen keine administrativen, tech-
nischen oder finanziellen Anforderungen stellen, die er anderen Unternehmen
nicht stellt, sowie bei der Aktualisierung von Kriterien keine Nachweise
fordern, die sich mit bereits vorhandenen Nachweisen decken.

(3) 1 In Fällen, in denen der Auftraggeber ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen bestimmten Merkmalen des Vergabeverfahrens und den notwendigen
Ressourcen für dessen Durchführung sicherstellen muss, kann er bei nicht
offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen oder
Innovationspartnerschaften objektive Kriterien festlegen, die es ermöglichen,
die Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe oder zur Aufnahme von Ver-
handlungen aufgefordert werden, zu begrenzen. 2Die Zahl der ausgewählten
Bewerber muss jedoch der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass ein angemes-
sener Wettbewerb gewährleistet sein muss.

§ 46 Objektive und nichtdiskriminierende Kriterien. (1) Der Auftrag-
geber wählt die Unternehmen anhand objektiver Kriterien aus, die allen
interessierten Unternehmen zugänglich sein müssen.

(2) 1Die objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien für die Auswahl
der Unternehmen, die eine Qualifizierung im Rahmen eines Qualifizierungs-
systems beantragen, sowie für die Auswahl der Bewerber und Bieter im offenen
Verfahren, nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen
Dialog oder in einer Innovationspartnerschaft können nach § 142 Nummer 2
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) die Anwendung des § 123
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) beinhalten. 2Handelt es sich
um einen Auftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen1), beinhalten diese Kriterien nach § 142 Num-
mer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) die Anwendung des
§ 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1).

(3) 1Verlangt der Aufraggeber2) für die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit einen bestimmten Mindestjahresumsatz, darf dieser Wert das
Zweifache des geschätzten Auftragswerts nur überschreiten, wenn aufgrund der
Art des Auftragsgegenstands spezielle Risiken bestehen. 2Der Auftraggeber hat

1) Nr. 1.
2) Wortlaut amtlich.

3 SektVO §§ 45, 46 Sektorenverordnung
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eine solche Anforderung in den Vergabeunterlagen oder im Vergabevermerk
hinreichend zu begründen.

§ 47 Eignungsleihe. (1) 1Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimm-
ten Auftrag im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle
sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer
Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die für den
Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem
er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unterneh-
men vorlegt. 2Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der
zwischen dem Bewerber oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehen-
den Verbindungen. 3Ein Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf
Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs-
und Befähigungsnachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung die
Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese
die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

(2) 1Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die
Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung
bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden
Kriterien erfüllen, und ob Ausschlussgründe vorliegen, sofern er solche fest-
gelegt hat. 2Hat der Auftraggeber auf zwingende Ausschlussgründe nach § 123
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) Bezug genommen, schreibt
er vor, dass der Bewerber oder Bieter ein Unternehmen, das das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe
nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) vorliegen, erset-
zen muss. 3Hat der Auftraggeber auf fakultative Ausschlussgründe nach § 124
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) Bezug genommen, kann er
vorschreiben, dass der Bewerber oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem
fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen1) vorliegen, ersetzen muss. 4Der Auftraggeber kann dem Be-
werber oder Bieter dafür eine Frist setzen.

(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unter-
nehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit in Anspruch, so kann der Auftraggeber eine gemeinsame Haf-
tung des Bewerbers oder Bieters und des anderen Unternehmens für die
Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemeinschaf-
ten.

(5) Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben
bei Bauaufträgen, Dienstleistungsaufträgen oder kritische Verlege- oder Instal-
lationsarbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag direkt vom Bieter
selbst oder im Fall einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der Bieter-
gemeinschaft ausgeführt werden müssen.

§ 48 Qualifizierungssysteme. (1) 1Der Auftraggeber kann zur Eignungs-
feststellung ein Qualifizierungssystem für Unternehmen einrichten und betrei-
ben. 2Unternehmen müssen jederzeit die Zulassung zum Qualifizierungssystem

1) Nr. 1.

Sektorenverordnung §§ 47, 48 SektVO 3
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beantragen können. 3Das Qualifizierungssystem kann verschiedene Qualifizie-
rungsstufen umfassen.

(2) 1Der Auftraggeber legt für den Ausschluss und die Eignung von Unter-
nehmen objektive Kriterien fest. 2Enthalten diese Kriterien technische Anfor-
derungen, so gelten die §§ 28 und 29.

(3) Für die Funktionsweise des Qualifizierungssystems, wie etwa die Auf-
nahme in das System, die Aktualisierung der Kriterien und dessen Dauer, legt
der Auftraggeber objektive Vorschriften fest.

(4) 1Die nach den Absätzen 2 und 3 festgelegten Kriterien und Vorschriften
werden den Unternehmen auf Antrag zur Verfügung gestellt. 2Aktualisierun-
gen sind diesen Unternehmen mitzuteilen. 3Entspricht nach Ansicht des Auf-
traggebers das Qualifizierungssystem bestimmter anderer Auftraggeber, Stellen
oder Einrichtungen seinen Anforderungen, so teilt er den Unternehmen deren
Namen und Adressen mit.

(5) Enthalten die Kriterien gemäß Absatz 2 Anforderungen an die wirt-
schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche und berufliche
Befähigung des Unternehmens, kann das Unternehmen auch die Kapazitäten
eines anderen Unternehmens in Anspruch nehmen, unabhängig von dem
Rechtsverhältnis, in dem es zu ihm steht.

(6) Bezüglich der Kriterien, Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen
über die berufliche Befähigung des Unternehmens, einschließlich der einschlä-
gigen beruflichen Erfahrung, können Unternehmen nur die Kapazitäten ande-
rer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese auch die Leistung erbrin-
gen, für die die Kapazitäten benötigt werden.

(7) Beabsichtigt ein Unternehmen die Kapazitäten eines anderen Unterneh-
mens in Anspruch zu nehmen, weist es dem Auftraggeber beispielsweise durch
eine entsprechende Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens nach,
dass es während der gesamten Gültigkeitsdauer des Qualifizierungssystems auf
dessen Kapazitäten zurückgreifen kann.

(8) 1Der Auftraggeber führt ein Verzeichnis der geprüften Unternehmen.
2Dieses kann nach Auftragsarten, für die die Prüfung Gültigkeit hat, aufgeglie-
dert werden.

(9) Ist eine Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
gemäß § 37 erfolgt, werden die Aufträge im Wege eines nicht offenen Ver-
fahrens oder eines Verhandlungsverfahrens unter den gemäß diesem System
qualifizierten und im Verzeichnis nach Absatz 8 geführten Bewerber vergeben.

(10) 1Der Auftraggeber kann im Zusammenhang mit Anträgen auf Qualifi-
zierung, der Aktualisierung oder der Aufrechterhaltung einer bereits bestehen-
den Qualifizierung für das System Gebühren erheben. 2Die Gebühr muss im
Verhältnis zu den angefallenen Kosten stehen.

(11) 1Der Auftraggeber teilt seine Entscheidung hinsichtlich der Qualifizie-
rung den Unternehmen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Be-
antragung zur Aufnahme in das Qualifizierungssystem mit. 2Kann eine Ent-
scheidung nicht innerhalb von vier Monaten getroffen werden, so teilt der
Auftraggeber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags dies sowie
den voraussichtlichen Entscheidungszeitpunkt dem Unternehmen mit.

(12) 1Eine Ablehnung ist dem Unternehmen innerhalb von 15 Tagen nach
der Entscheidung unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 2Dabei darf sich eine

3 SektVO § 48 Sektorenverordnung


